
Vergütungsbericht 2024 der RATIONAL AG

Gemäß § 162 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat von 
börsennotiertenGesellschaftenjährlicheinenklarenundver-
ständlichen Bericht über die im letzten Geschäftsjahr dem
einzelnen gegenwärtigen oder früheren Mitglied des Vor-
stands und desAufsichtsrats von der Gesellschaft und von
Unternehmen desselben Konzerns gewährte und geschul-
dete Vergütung zu erstellen.

Der vorliegende Vergütungsbericht stellt zunächst die 
Grundzüge und die wesentlichen Merkmale des Vergütungs-
systems für den Vorstand und den Aufsichtsrat der 
RATIONAL AG dar. Er erläutert ferner insbesondere die indi-
vidualisierte und nach Bestandteilen aufgegliederte gewährte 
und geschuldete Vergütung der gegenwärtigen und früheren 
Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr2024.

Die ordentliche Hauptversammlung 2025 der RATIONAL AG 
wird gemäß § 120a AktG über die Billigung des nach § 162 
AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das
Geschäftsjahr 2024beschließen.DerVergütungsbericht für
das Geschäftsjahr 2023 wurde mit einer Mehrheit von
94,73 % der abgegebenen Stimmen durch die ordentliche 
Hauptversammlung 2024 der RATIONAL AG gebilligt. Auf-
grund der hohen Zustimmungsquote bestand keine Veran-
lassung Änderungen am Vergütungssystem, an dessen Um-
setzung oder an der Art und Weise der Berichterstattung
vorzunehmen.

Die Vorstandsvergütung wird bei der RATIONAL AG durch 
den Aufsichtsrat festgelegt. Der Aufsichtsrat der RATIONAL 
AG hat in seiner Aufsichtsratssitzung vom 26. Januar 2021 
ein klares und verständliches System zur Vergütung der Vor-
standsmitglieder gemäß den Vorgaben des Gesetzes zur 
Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie („ARUG II“) 
beschlossen (das „Vergütungssystem 2021“). Die ordentliche 
virtuelle Hauptversammlung 2021 am 12. Mai 2021 hat mit 
einer Mehrheit von 82,50 % der abgegebenen Stimmen das 
Vergütungssystem 2021 gebilligt. 

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2024 
Ergänzungen, Klarstellungen und sprachliche Anpassungen 
zum bestehenden Vergütungssystem 2021 für Vorstands-
mitglieder beschlossen. Zudem wird die Maximalvergütung 
für Vorstandsmitglieder angemessen erhöht. Um den geän-
derten Marktverhältnissen Rechnung zu tragen, beträgt die 
Maximalvergütung fürdenVorstandsvorsitzendenzukünftig
EUR 3.500.000 (zuvor EUR 2.750.000) und für die ordent-
lichen Vorstandsmitglieder jeweils EUR 2.500.000 (zuvor
EUR 2.000.000).

Für die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird der 
Hauptversammlung der RATIONAL AG am 14. Mai 2025 fol-
gende Anpassung vorgeschlagen: Für den Prüfungsaus-
schussvorsitzendenwirdfürjedesGeschäftsjahreineZusatz-
vergütung von EUR 25.000 für den mit dieser Position 
verbundenen Mehraufwand gezahlt, sofern dieser nicht zu-
gleich Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender des 
Aufsichtsrats ist. In der bisherigen Aufsichtsratskonstellation 
war dies in der Vergütung des Prüfungsausschussvorsitzen-
den Herrn Dr. Hans Maerz in seiner gleichzeitigen Funktion 
als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender abgegolten.

Die angepassten Vergütungssysteme für Vorstand („Vergü-
tungssystem 2024“) und Aufsichtsrat werden gemeinsam 
mit der Einladung zur Hauptversammlung 2025 unter rat.
ag/hvveröffentlichtundwerdenderHauptversammlungam
14. Mai 2025 zur Abstimmung vorgelegt.

Die Änderungen im „Vergütungssystem 2024“ für Vorstands-
mitglieder sind im Folgenden noch nicht dargestellt. Es gilt 
ab dem Ablauf von zwei Monaten nach Billigung des neuen 
Vergütungssystems durch die Hauptversammlung für alle 
Vorstandsmitglieder, deren Dienstverträge nach diesem 
Zeitpunkt neu abgeschlossen oder verlängert werden.

Seit dem Geschäftsjahr 2022 wird das Vergütungssystem
2021 für sämtliche Vorstandsmitglieder vollumfänglich an-
gewendet. Das Vergütungssystem 2021 für Vorstandsmit-
glieder ist auf der RATIONAL-Homepage unter folgendem 
Link zugänglich: rat.ag/verguetungssystem-vorstand

ImFolgendenwirdeinÜberblicküberdas imGeschäftsjahr
2024 geltende Vergütungssystem 2021 für die Vorstands-
mitglieder und die einzelnen Bestandteile der Vergütung im 
Geschäftsjahr2024gegeben.
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A. Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder

I. Grundzüge des Vergütungssystems für die Vorstands-
mitglieder der RATIONAL AG 
Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder leistet ei-
nen wichtigen Beitrag zur Förderung und Umsetzung der 
Unternehmensstrategie der RATIONAL AG und zu einer kon-
tinuierlichen Entwicklung des Unternehmens. Aufsichtsrat 
und Vorstand der RATIONAL AG setzen auf eine langfristig 
und nachhaltig am Kundennutzen orientierte Strategie als 
Basis für Wachstum und Ertragskraft. Der Kundennutzen
wird insbesondere durch die Qualität, technologische Über-
legenheit und Zuverlässigkeit der Produkte und Servicelei-
stungen erreicht. Der Aufsichtsrat ist der Überzeugung, dass 
verantwortliches, langfristiges und nachhaltiges unterneh-
merisches Handeln nur bedingt den Einsatz von komplexen 
variablen Vergütungselementen erfordert. Das Vergütungs-
system ist auf Nachvollziehbarkeit und Übersichtlichkeit aus-
gerichtet.

Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder setzt An-
reize, die im Einklang mit der Unternehmensstrategie stehen 
und sie unterstützen.

WesentlicherBestandteilderVergütungistdasFestgehaltals
Basis für den langfristigen Erfolg des Unternehmens.

DiekurzfristigeeinjährigevariableVergütung istandemfi-
nanziellen Leistungskriterium Ergebnis nach Steuern gemäß 
Konzernabschluss der RATIONAL AG orientiert. Damit wird 
die Ausrichtung der Vorstandstätigkeit auf kontinuierliches 
WachstumbeihoherErtragskraftgefördert.

Um die Vergütung der Vorstandsmitglieder am langfristigen 
und nachhaltigen Erfolg des Unternehmens auszurichten, be-
inhaltetdieGesamtvergütungeinenmehrjährigenvariablen
Vergütungsbestandteil. Diemehrjährige variableVergütung
hat eine Laufzeit von drei Jahren. Der überwiegende Teil der 
mehrjährigenvariablenVergütungistanderRentabilitätdes
eingesetzten Kapitals (ausgedrückt durch den Return on Ca-
pital Employed, „ROCE“) der RATIONAL AG ausgerichtet.

Ein geringerer Teil der langfristigen variablen Vergütung 
knüpftannicht-finanzielle Leistungskriterien an, die imAll-
gemeinen für den Gesamtvorstand, in Einzelfällen auch als 
Individualziele der einzelnen Vorstandsmitglieder festgesetzt 
werden.BeiderFestsetzungdernicht-finanziellenLeistungs-
kriterien werden insbesondere soziale, kunden- und mitar-
beiterorientierte sowie ökologische Ziele (ESG-Ziele) be-
rücksichtigt. Hierdurch wird die nachhaltige strategische 
WeiterentwicklungdesUnternehmensgefördert.

Die beiden Komponenten der langfristigen variablen Vergü-
tungtragendenInteressenderAktionäreanderErtragskraft
der RATIONAL AG Rechnung und fördern die Erreichung 
zentraler unternehmensinterner strategischer Zielsetzungen.

Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder ent-
spricht den Vorgaben des Aktiengesetzes in der Fassung des 
Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtli-
nie vom 12. Dezember 2019 (BGBl. Teil I 2019, Nr. 50 vom 
19. Dezember 2019). Es berücksichtigt die Empfehlungen 
des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) in der 
Fassung vom 27. Juni 2022.

II. Vergütungsbestandteile
Die Vergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus festen 
und variablen Bestandteilen zusammen. Feste Bestandteile 
der Vergütung der Vorstandsmitglieder sind das feste Jahres-
gehalt, Nebenleistungen und die Beiträge zur Altersversor-
gung.VariableBestandteilesinddieeinjährigevariableVer-
gütung (Short Term Incentive, „STI“) und die mehrjährige
variable Vergütung (Long Term Incentive, „LTI“). Das Vergü-
tungssystem sieht keine Vergütung in Form von Aktien oder 
Optionen vor und enthält keine Aktienhaltevorschriften für
die Vorstandsmitglieder.
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DerAufsichtsratlegtaufBasisdesVergütungssystemsfürje-
des Vorstandsmitglied eine konkrete Zielgesamtvergütung 
fest, die in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben 
und Leistungen des Vorstandsmitglieds sowie zur Lage des 
Unternehmens steht und die übliche Vergütung nicht ohne 
besondere Gründe übersteigt. Die Zielgesamtvergütung 
setzt sich aus der Summe aller für die Gesamtvergütung 
maßgeblichen Vergütungsbestandteile zusammen. Bei STI 
undLTIwirdfürdieZielgesamtvergütungjeweilsderZielbe-
trag bei 100 % Zielerreichung zugrunde gelegt. 

Der Anteil der langfristigen variablen Vergütung an der 
Ziel-Gesamtvergütung übersteigt den Anteil der kurzfri-
stigen variablen Vergütung an der Zielgesamtvergütung. Die 
relativen Anteile der festen und variablen Vergütungsbe-
standteile werden nachfolgend bezogen auf die Zielgesamt-
vergütung dargestellt.

Bei allen Vorstandsmitgliedern liegt der Anteil der festen 
Vergütung (festes Jahresgehalt, Nebenleistungen und Beiträ-
ge zur betrieblichen Altersversorgung) bei ungefähr 70 % der 
Zielgesamtvergütung und der Anteil der variablen Vergütung 
bei ungefähr 30 % der Zielgesamtvergütung. Dabei liegt der 
Anteil des STI (Zielbetrag bei 100 % Zielerreichung) an der 
Zielgesamtvergütung bei ungefähr 10 % und der Anteil des 
LTI (Zielbetrag bei 100 % Zielerreichung) an der Zielgesamt-
vergütung bei ungefähr 20 %. 

Ziel-Gesamtvergütung  

Ziel - 
vergütung Festes Jahresgehalt

Jahresbonus STI

Nebenleistungen

Versorgungsbeitrag

+

+

+

+

Auszahlungszeitpunkt:   1. Jahr         2. Jahr         3. Jahr

Laufzeit

Jahresbonus LTI

Feste Vergütung Variable Vergütung

Festes Jahresgehalt
+ Nebenleistungen 
+ Beitrag zur betrieblichen Altersversorgung

STI LTI

ca. 70 % ca. 10 % ca. 20 %

Vergütungsbestandteile
Bemessungsgrundlage/Parameter

Feste Vergütungs bestandteile

Festes Jahresgehalt In12gleichenmonatlichenRatenjeweilsamEndeeinesKalendermonats

Neben leistungen Insbesondere: › Privatnutzung des Dienstwagens
 › Unfallversicherung

Beiträge zur Alters versorgung Plantyp:BeitragsorientierteLeistungszusagenfürjährlicheZahlungen

Beitrag: Jährlich 15 % des festen Jahresgehalts

Variable  Vergütungs bestandteile

STI Typ Zielbonus

Begrenzung: 200 % des Zielbetrags

Leistungskriterien: Ergebnis nach Steuern gemäß Konzern abschluss

Bemessungszeitraum: Ein Jahr vorwärts gerichtet

Auszahlungs zeitpunkt: Im Monat nach Billigung des  Konzernabschlusses

LTI Plantyp Performance Cash Plan

Begrenzung: › Finanzielle  LTI-Komponente:  200 % des Zielbetrags 
› Nicht-finanzielle LTI-Komponente: 100 % des Zielbetrags

Leistungskriterien: ›  Return on Capital Employed (75 %)
›  Nicht-finanzielle Ziele (25 %)

Performance Periode: Drei Jahre vorwärts gerichtet 

Auszahlungs zeitpunkt: Im Monat nach Billigung des Konzern abschlusses für das letzte 
GeschäftsjahrderPerformancePeriode,spätestensimFolgemonat
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Die genannten Anteile können für künftige Geschäftsjahre
aufgrund der Entwicklung der Kosten der vertraglich zuge-
sagten Nebenleistungen sowie für etwaige Neubestellungen 
geringfügig abweichen. Darüber hinaus können die genann-
ten Anteile bei Gewährung etwaiger Zahlungen aus Anlass 
des Amtsantritts bei Neubestellungen abweichen.

Feste Vergütungsbestandteile
Die Vorstandsmitglieder erhalten ein festes Jahresgehalt in 
zwölf monatlichen Raten. 

Zusätzlich werden den Vorstandsmitgliedern Nebenleis  - 
tun gen gewährt: Jedes Vorstandsmitglied erhält insbeson-
dere einen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung zur Ver-
fügung. Die RATIONAL AG schließt für die Vorstandsmit-
glieder eine Unfallversicherung (Todesfall und Invaliditätsfall) 
ab. 

Zur Altersversorgung der Vorstandsmitglieder bestehen bei-
tragsorientierte Leistungszusagen an die einzelnen Vor-
standsmitglieder. Die RATIONAL AG leistet für die Vor-
standsmitgliederjährlicheZahlungen.DiejährlichenBeiträge
andieexterneUnterstützungskassesindfürjedesVorstands-
mitglied auf 15 % des festen Jahresgehalts begrenzt.

Der Aufsichtsrat kann im Einzelfall anlässlich des Amtsantritts 
eines neuen Vorstandsmitglieds im Eintrittsjahr oder dem
zweiten Jahr der Bestellung eine Zahlung aus Anlass des 
Amtsantritts gewähren. Durch eine solche Zahlung können z. 
B. Verluste variabler Vergütung ausgeglichen werden, die ein 
VorstandsmitglieddurchdenWechselzurRATIONALAGbei
einem früheren Dienstgeber erleidet.

Variable Vergütungsbestandteile 
Nachfolgend werden die variablen Vergütungsbestandteile 
beschrieben. Dabei wird verdeutlicht, welcher Zusammen-
hang zwischen der Erreichung der Leistungskriterien und 
dem Auszahlungsbetrag aus der variablen Vergütung besteht. 
Ferner wird erläutert, in welcher Form und wann die Vor-
standsmitglieder über die gewährten variablen Vergütungs-
beträge verfügen können.

Einjährige variable Vergütung (STI)
DerSTIisteinleistungsabhängigerBonusmiteinemeinjäh-
rigen Bemessungszeitraum. Der STI hängt ausschließlich von 
einem finanziellen Leistungskriterium ab. Bei dem finanzi-
ellen Leistungskriterium handelt es sich um das Ergebnis 
nach Steuern gemäß Konzernabschluss. In dieser Größe lau-
fen alle wesentlichen Erfolgsfaktoren des Unternehmens zu-
sammen. Damit werden Anreize für eine kontinuierliche Stei-
gerung der Ertragskraft gesetzt und zugleich die kollektive
LeistungdesVorstandsgewürdigt.ZuBeginndesjeweiligen
GeschäftsjahresdefiniertderAufsichtsratdieZielvorgabefür
dasfinanzielleLeistungskriterium.

Für das Ergebnis nach Steuern gemäß Konzernabschluss legt 
derAufsichtsrat für jedesGeschäftsjahr einenZielwert fest,
der einem Zielerreichungsgrad von 100 % entspricht und ei-
nen Zielbetrag des STI, der für einen Zielerreichungsgrad von 
100% ausgezahlt wird. Dieser Zielbetrag des STI liegt je-
weils bei 10% des Bruttojahresgehalts. Nach Vorlage und
Billigung des geprüftenKonzernabschlusses desGeschäfts-
jahrswirddieZielerreichungdurcheinenVergleichdes Ist-
werts im geprüften und gebilligten Konzernabschluss mit
denZielvorgabendesjeweiligenGeschäftsjahrsermitteltund
der STI berechnet.

DerjährlicheSTIwirdwiefolgtberechnet:
›Für jedevolle 2%-Punkte, die das Ergebnis nach Steuern

gemäß Konzernabschluss den Zielwert unterschreitet, wird 
der STI um 10 %-Punkte des Zielbetrags gekürzt bis zu 
einem Zielerreichungsgrad von 80 % des Zielwerts. Liegt 
das Ergebnis nach Steuern gemäß Konzernabschluss unter-
halb von 80 % des Zielwerts, entfällt der STI. 
›Für jedevolle 2%-Punkte, die das Ergebnis nach Steuern

gemäß Konzernabschluss den Zielwert übersteigt, wird der 
STI um 10 %-Punkte des Zielbetrags erhöht bis zu einem 
Zielerreichungsgrad von 120 % des Zielwerts. Liegt das Er-
gebnis nach Steuern gemäß Konzernabschluss oberhalb von 
120 % des Zielwerts, ist der STI auf 200 % des Ziel betrages 
begrenzt. 

Der jährliche STI ist imMonat nach der Billigung desKon-
zernabschlussesderRATIONALAGfürdasGeschäftsjahr,für
das der STI gewährt wird, zur Zahlung fällig.

Eine nachträgliche Änderung des finanziellen Leistungs-
kriteriumsistausgeschlossen.DerAufsichtsratistjedochbe-
rechtigt, im Fall von außergewöhnlichen Ereignissen oder 
Entwicklungen, z. B. bei der Akquisition oder der Veräuße-
rung eines Unternehmensteils, die Planbedingungen des STI 
vorübergehend nach billigem Ermessen sachgerecht anzu-
passen.

Beginnt oder endet das Dienstverhältnis im laufenden Ge-
schäftsjahr,wirdderZielbetragdesSTIproratatemporisauf
den Zeitpunkt des Beginns bzw. des Endes des Dienstver-
hältnisses gekürzt. Entsprechendes gilt für Zeiten, in denen 
das Vorstandsmitglied bei bestehendem Dienstverhältnis 
keinen Anspruch auf Vergütung hat (z. B. wegen Ruhens des 
Dienstverhältnisses oder Arbeitsunfähigkeit ohne Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung). Der Zeitpunkt der Fälligkeit und die 
BerechnungsparameterdesSTIwerdendurchdasunterjäh-
rige Eintreten oder Ausscheiden des Vorstandsmitglieds 
nicht berührt.
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›Für jedenvollen1%-Punkt,umdenderZiel-ROCEunter-
schritten wird, wird die finanzielle LTI-Komponente um
10 %-Punkte des Zielbetrags gekürzt bis zu einem Ziel-
erreichungsgrad von 90 % des Ziel-ROCE. Liegt die Ziel-
erreichung unterhalb von 90 % des Ziel-ROCE, entfällt die 
finanzielleLTI-Komponente.
›Für jedenvollen1%-Punkt, umdenderZiel-ROCEüber-
stiegen wird, wird die finanzielle LTI-Komponente um
10 %-Punkte des Zielbetrags erhöht bis zu einem Zielerrei-
chungsgrad von 110 % des Ziel-ROCE. Liegt die Zielerrei-
chungoberhalbvon110%desZiel-ROCE, istdiefinanzi-
elle LTI-Komponente auf 200 % des Zielbetrages begrenzt. 

Die für die nicht-finanzielle LTI-Komponentemaßgeblichen
nicht-finanziellenLeistungskriterienwerdenvomAufsichts-
rat insbesondere durch die Vorgabe von sozialen, kunden- 
und mitarbeiterorientierten sowie ökologischen Zielen fest-
gesetzt. Hierdurch wird die nachhaltige Entwicklung des 
Unternehmens gefördert. Die nicht-finanziellen Leistungs-
kriterien werden im Allgemeinen für den Gesamtvorstand, in 
Einzelfällen auch als Individualziele festgesetzt. Aus länger-
fristigen Planungen strategischer oder operativer  Natur setzt 
der Aufsichtsrat ein oder mehrere längerfristige Ziele für die 
Performance Periode von drei Jahren fest;  da rüber hinaus 
setztereinenZielbetragfürdienicht-finanzielleLTI-Kompo-
nente fest, der bei einer LTI-Gesamtziel erreichung 25 % des 
LTI entspricht. 

Die Zielerreichung im Hinblick auf die nicht-finanziellen
Leistungskriterien wird durch den Aufsichtsrat am Ende der 
PerformancePeriodenachpflichtgemäßemErmessendurch
einen Vergleich des Istzustands mit dem Zielzustand ermit-
telt.Bei eineretwaigenÜbererfüllungdernicht-finanziellen
Leistungskriterien wird der festgesetzte Zielbetrag nicht er-
höht. 

Mehrjährige variable Vergütung (LTI)
Der LTI ist als Performance Cash Plan ausgestaltet. Er besteht 
aus zwei Komponenten, von denen eine Komponente an ein 
finanzielles Leistungskriterium anknüpft („finanzielle
LTI-Komponente“)undeineKomponenteannicht-finanzielle
Leistungskriterien anknüpft („nicht-finanzielle LTI-Kompo-
nente“). Auf Basis einer Zielerreichung von jeweils 100%
(„LTI-Gesamtzielerreichung“) ist die finanzielle LTI-Kompo-
nente mit 75% gewichtet, die nicht-finanzielle LTI-Kom-
ponenteistmit25%gewichtet.DerLTIwirdinjährlichrol-
lierenden Tranchen gewährt. Jede Tranche des Performance 
Cash Plans hat eine Laufzeit von drei Jahren („Performance 
Periode“). Jede Performance Periode beginnt am   
1.JanuardeserstenGeschäftsjahrsderPerformancePeriode
(„Gewährungsgeschäftsjahr“) und endet am 31. Dezember
desdrittenGeschäftsjahresderPerformancePeriode.

Nach Ablauf der Performance Periode wird die Zielerrei-
chung für den LTI ermittelt und die Höhe des Auszahlungsbe-
trags für jedes Vorstandsmitglied in Abhängigkeit von der
Zielerreichungfestgelegt.DerAuszahlungsbetrag ist jeweils
im Monat nach der Billigung des Konzernabschlusses der 
RATIONALAGfürdas letzteGeschäftsjahrderPerformance
Periode zur Zahlung fällig, spätestens im Folgemonat. 

DasfürdiefinanzielleLTI-Komponentemaßgeblichefinanzi-
elle Leistungskriterium ist der Return on Capital Employed 
(ROCE)aufKonzern-Ebene.DieKennzahlROCEistdefiniert
als EBIT/(Eigenkapital + verzinsliches Fremdkapital + Pen si-
onsrückstellungen). Der ROCE ist eine zentrale Steue rungs-
größe, um zumessen,wie effizient das gebundene Kapital
derGesellschafteingesetztwird.DurchAnknüpfunganden
ROCE im Rahmen des LTI wird damit ein langfristiger Anreiz 
zurSchaffungeinesnachhaltigrentablenWachstumsgesetzt.

Zu Beginn einer Performance Periode legt der Aufsichtsrat 
auf Grundlage der Mehrjahresplanung fest, wie hoch der
durchschnittliche ROCE am Ende der dreijährigen Perfor-
mance Periode sein soll („Ziel-ROCE“). Der Aufsichtsrat legt 
zudem einen Zielbetrag für die finanzielle LTI-Komponente
fest, der bei einer LTI-Gesamtzielerreichung 75 % des LTI 
entsprichtundfürdasGewährungsgeschäftsjahrfestgesetzt
wird. Zur Ermittlung der Zielerreichung im Hinblick auf die 
finanzielle LTI-Komponentewird amEndederPerformance
Periode der arithmetische Durchschnitt, der in den drei 
GeschäftsjahrenderPerformancePeriodetatsächlicherziel-
ten ROCEs errechnet und mit dem Ziel-ROCE verglichen. Für 
diefinanzielleLTI-Komponentegilt:

Zusammensetzung Vorstandsvergütung

Festes  
Jahres - 
gehalt

Festes  
Jahres - 
gehalt

Max. STI

Max. LTI

Festes  
Jahres- 
gehalt

STI
LTI (qual.)

LTI (quant.)

0 %

100 %

Minimum Ziel Maximum

100–200 %
100 %100–200 %

0–100 %

0–100 %
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Die Auszahlung des LTI hängt von der Zielerreichung der 
 beiden Leistungskriterien ab. Der LTI beträgt bei LTI- 
Gesamt zielerreichung 100 % des Zielbetrages. Die Höhe des 
LTI-Auszahlungsbetrags wird jeweils nach Ende der
 Performance Periode ermittelt. Die Vorstandsmitglieder 
erhalten jedoch am Ende der ersten beiden Geschäftsjahre
einer Performance Periode jeweils eine Vorauszahlung in
Höhe von 25 % des LTI-Auszahlungsbetrages der betref-
fenden Performance Periode bei einer unterstellten Gesamt-
zielerreichung von 100 %. Liegt die ermittelte Gesamtziel-
erreichungamEndeder jeweiligenPerformancePeriodeso
weit unter 100 %, dass der an die Vorstandsmitglieder im 
Rahmen der Vorauszahlungen geleistete Betrag den ihnen 
zustehenden LTI-Auszahlungsbetrag übersteigt, besteht ein 
entsprechender Rückzahlungsanspruch der RATIONAL AG, 
der mit zur Auszahlung fälligen Vergütungskomponenten 
verrechnet werden kann. 

Eine nachträgliche Änderung der Leistungskriterien ist aus-
geschlossen. DerAufsichtsrat ist jedoch berechtigt, im Fall
von außergewöhnlichen Ereignissen oder Entwicklungen, 
z. B. bei der Akquisition oder der Veräußerung eines Unter-
nehmensteils, die Planbedingungen des LTI vorübergehend 
nach billigem Ermessen sachgerecht anzupassen.

Beginnt oder endet die Amtszeit eines Vorstandsmitglieds im 
laufendenGewährungsgeschäftsjahr,wirdderZielbetragpro
rata temporis auf den Zeitpunkt des Beginns bzw. auf das 
Ende der Amtszeit gekürzt. Entsprechendes gilt für Zeiten, in 
 denen das Vorstandsmitglied bei bestehendem Dienstver-
hältnis keinen Anspruch auf Vergütung hat (z. B. wegen Ru-
hens des Dienstverhältnisses oder Arbeitsunfähigkeit ohne 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung). Der Zeitpunkt der Fällig-
keit und die Berechnungsparameter des LTI werden durch 
dasunterjährigeEintretenoderAusscheidendesVorstands-
mitglieds nicht berührt.

Sämtliche Ansprüche aus einer laufenden Performance 
 Periode verfallen ersatz- und entschädigungslos, wenn der 
Dienstvertrag vor Ablauf der Performance Periode durch die 
RATIONAL AG außerordentlich aus einem vom Vorstands-
mitglied zu vertretenden wichtigen Grund gekündigt wird, 
dieBestellungdesVorstandsmitgliedswegengroberPflicht-
verletzung widerrufen wird oder das Vorstands mitglied sein 
Amt ohne wichtigen Grund und ohne Einverständnis der 
 RATIONAL AG niederlegt.

Maximalvergütung
DasVergütungssystem2021legteineindividuelle,aufjedes
einzelne Vorstandsmitglied bezogene Maximalvergütung im 
Sinne des § 87a AktG fest. 

Die für einGeschäftsjahr zu gewährendeGesamtvergütung
(SummeallerfürdasbetreffendeGeschäftsjahraufgewende-
ten Vergütungsbeträge, einschließlich festem Jahresgehalt, 
variablen Vergütungsbestandteilen, Beiträgen zur Altersver-
sorgung und Nebenleistungen) der Vorstandsmitglieder – 
unabhängig davon, ob sie in diesemGeschäftsjahr oder zu
einem späteren Zeitpunkt ausbezahlt wird – ist nach oben 
begrenzt („Maximalvergütung“).

Die Maximalvergütung beträgt
› für den Vorstandsvorsitzenden EUR 2.750.000 und
›für die ordentlichen Vorstandsmitglieder jeweils
EUR 2.000.000.

Die Maximalvergütung kann anlässlich des Amtseintritts 
eines neuen Vorstandsmitglieds im Eintrittsjahr oder dem
zweiten Jahr der Bestellung von der festgelegten Maximal-
vergütung abweichen, sofern der Aufsichtsrat in Ausnahme-
fällen dem neu eintretenden Vorstandsmitglied Zahlungen 
aus Anlass des Amtsantritts zur Kompensation entfallender 
Zahlungen aus dem vorangehenden Dienstverhältnis ge-
währt. In diesem Fall erhöht sich die Maximalvergütung für 
dieseseineGeschäftsjahrfürdenVorstandsvorsitzendenum
bis zu 50 % und für ordentliche Vorstandsmitglieder um bis 
zu 25 %.

Überschreitet die Vergütung die Maximalvergütung, wird der 
AuszahlungsbetragdesLTIfürdasjeweiligeGewährungsjahr
gekürzt. Soweit dies nicht ausreichend ist zur Einhaltung der 
Maximalvergütung, kann der Aufsichtsrat nach pflicht-
gemäßem Ermessen andere Vergütungsbestandteile kürzen.

Unabhängig von der festgesetzten Maximalvergütung sind 
zudem die Auszahlungsbeträge der einzelnen variablen Ver-
gütungsbestandteile begrenzt. Der Auszahlungsbetrag des 
STI ist hierbei auf 200 % des STI-Zielbetrags begrenzt. Der 
Auszahlungsbetrag der finanziellen LTI-Komponente ist auf
200%undderAuszahlungsbetragdernicht-finanziellenLTI-
Komponenteauf100%desjeweiligenZielbetragsbegrenzt.
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Malus- und Rückforderungsregelung für die variablen Ver-
gütungsbestandteile 
DerAufsichtsratkanndenjeweilsberechnetenAuszahlungs-
betrag aus den variablen Vergütungsbestandteilen bei Vor-
liegen eines Fehlverhaltens des Vorstandsmitglieds („Malus- 
Tatbestand“) während des Bemessungszeitraums – bei dem 
STIwährenddesmaßgeblicheneinjährigenBemessungszeit-
raums, bei dem LTI während des jeweils maßgeblichen
dreijährigen Bemessungszeitraums – nach pflichtgemäßem
Ermessen um bis zu 100 % reduzieren. 

Ein Malus-Tatbestand liegt insbesondere vor, wenn das Vor-
standsmitglied im Bemessungszeitraum Sorgfaltspflichten
im Sinne des § 93 AktG erheblich verletzt hat. Grundlage   
der Entscheidung des Aufsichtsrats über das Ob und den 
Umfang eines Malus sind insbesondere der Grad des Ver-
schuldens,dieBedeutungderverletztenPflicht,dasGewicht
des eigenen Verursachungsbeitrags, die Höhe eines etwa-
igen Schadens, das Vorliegen früheren individuellen Fehlver-
haltens oder Organisationsverschuldens in den letzten drei 
dem Bemessungszeitraum vorangegangenen Geschäfts-
jahrensowieeventuellebehördlicheSanktionen.

Sollte ein Malus-Tatbestand in einem Geschäftsjahr vorlie-
gen, welches in den Bemessungszeitraum mehrerer variab ler 
Vergütungsbestandteilefällt,kannderMalusfürjedendieser
variablen Vergütungsbestandteile festgelegt werden, d. h. es 
können mehrere variable Vergütungsbestandteile mit mehr-
jährigem Bemessungszeitraum einemMalus aufgrund des-
selben Malus-Tatbestands unterliegen.

Die RATIONAL AG hat gegen das Vorstandsmitglied einen 
Anspruch auf (anteilige) Rückzahlung des Auszahlungs betrags 
des STI und/oder des LTI, falls sich nach Auszahlung heraus-
stellt,dasseinveröffentlichterKonzernabschluss,derdenBe-
messungszeitraum des STI und/oder LTI betrifft, objektiv
fehlerhaftwarunddahernachdenmaßgeblichenRechnungs-
legungsvorschriften nachträglich korrigiert werden musste
und unter Zugrundelegung des korrigierten Konzernab-
schlusses kein oder nur ein geringerer Auszahlungsbetrag 
des STI und/oder LTI ermittelt worden wäre. 

Die Geltendmachung des Rückforderungsanspruchs steht im 
pflichtgemäßenErmessendesAufsichtsrats.DerRückforde-
rungsanspruchbesteht inHöhederDifferenz zwischenden
tatsächlichgeleistetenAuszahlungsbeträgenunddenjenigen
Auszahlungsbeträgen des Vorstandsmitglieds, die nach den 

Regelungen über STI und LTI unter Zugrundlegung des korri-
gierten Konzernabschlusses hätten ausbezahlt werden müs-
sen. Das Vorstandsmitglied hat im Fall einer Rückforderung 
grundsätzlich den Bruttobetrag zu erstatten.

FürdasGeschäftsjahr2024lagenkeineTatbeständevor,die
die Festlegung eines Malus oder einen Rückforderungs-
anspruch bedingen.

Leistungszusagen für den Fall der vorzeitigen Beendigung 
Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit 
eines Vorstandsmitglieds ohne wichtigen Grund ist eine 
möglicheAbfindungszahlungaufeinenBetragvonhöchstens
zwei Jahresvergütungen begrenzt („Abfindungs-Cap“).
 Keinesfalls wird mehr als die Restlaufzeit des Dienstvertrages 
vergütet. Für dieBerechnungdesAbfindungs-Capwird auf
dieGesamtvergütungdesabgelaufenenGeschäftsjahresund
gegebenenfalls auch auf die voraussichtliche 
Gesamtvergütung fürdas laufendeGeschäftsjahrabgestellt.
Die Vorstandsmitglieder unterliegen grundsätzlich für die 
Dauer von zwei Jahren nach Beendigung ihres Dienstver-
trageseinemnachvertraglichenWettbewerbsverbot.

Für die Dauer des nachvertraglichenWettbewerbsverbotes
erhalten die Vorstandsmitglieder eine Karenzentschädigung 
fürjedesJahrdesVerbotesinHöhevon50%derandasVor-
standsmitglied zuletzt gezahlten Gesamtvergütung. Eine Ka-
renzentschädigung wird auf laufende Leistungen aus der Ver-
sorgungszusage sowie auf eventuelle Übergangsgelder und 
Abfindungenangerechnet.

Eine Zusage für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Been-
digung der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels 
(ChangeofControl)wird150%desAbfindungs-Capsnicht
übersteigen.

Leistungszusagen für den Fall der regulären Beendigung 
Im Fall der regulären Beendigung der Vorstandstätigkeit 
 erhalten Vorstandsmitglieder grundsätzlich keine Leistun gen 
vonderGesellschaft.MitEintrittdesLeistungsfallserhalten
sie Leistungen von der Unterstützungskasse, an die während 
der Laufzeit ihres Dienstvertrags Beiträge von der Gesell-
schaftabgeführtwurden.DieseBeiträgewerdenbereits im
jeweiligen Geschäftsjahr der Beitragszahlung als gewährte
Vergütung ausgewiesen. Darüber hinaus erhalten Vorstands-
mitglieder nach regulärer Beendigung der Vorstandstätigkeit 
Auszahlungen aus denmehrjährigen variablenVergütungs-
komponenten, sofern dem keine Malus- oder Rückforde-
rungstatbestände entgegenstehen.Weitere Leistungen der
Gesellschaft erhalten Vorstandsmitglieder nach der Been-
digungvonderGesellschaftnicht,soferndiesenichtimEin-
zelfall bei Beendigung zugesagt werden. 
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III. Individuelle Vergütung der im Geschäftsjahr 2024 
bestellten Vorstandsmitglieder

Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr 2024
Im Geschäftsjahr 2024 gehörten dem Vorstand der
 RATIONAL AG folgende Mitglieder an:
›   Dr. Peter Stadelmann, Vorstandsmitglied seit Dezember 

2012, Vorstandsvorsitzender seit Januar 2014
›PeterWiedemann,VorstandsmitgliedseitSeptember1999
›   Markus Paschmann, Vorstandsmitglied seit Dezember 2013
›JörgWalter,VorstandsmitgliedseitMärz2021
›   Dr. Martin Hermann, Vorstandsmitglied seit September 

2022

HerrPeterWiedemann ist nach25Jahren imVorstandder
RATIONAL AG Ende Dezember 2024 in den Ruhestand ge-
gangen. Sein Nachfolger, Herr Dr. Martin Hermann, hat im 
Rahmen der Übergabe und Einarbeitung seit September 
2022 schrittweise seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
übernommen.MitAusscheidenvonHerrnWiedemannwird
der Vorstand der RATIONAL AG ab 2025 wieder aus vier 
Mitgliedern bestehen.

Vergütung der Vorstandsmitglieder  
im Geschäftsjahr 2024 in Tsd. Euro

Dr. Peter  
Stadelmann

Dr. Martin  
Hermann

Markus  
Paschmann

Jörg  
Walter

Peter  
Wiedemann Gesamt

Grundgehalt 1.330 55% 665 58% 1.033 56% 677 57% 980 56% 4.685 56%

Nebenleistungen 50 2% 17 1% 24 1% 16 1% 38 2% 145 2%

Einzahlungen Altersvorsorge 200 8% 100 9% 155 8% 102 9% 147 8% 704 8%

Fixvergütung 1.580 66% 782 68% 1.212 66% 795 67% 1.165 66% 5.534 66%

STI 2024 323 13% 161 14% 251 14% 164 14% 238 14% 1.137 14%

LTI 2022 - 2024 120 5% 17 1% 78 4% 42 4% 78 4% 335 4%

LTI 2024 - 2026 380 16% 190 17% 295 16% 193 16% 280 16% 1.338 16%

Summe erfolgsabhängige 
Vergütung 823 34% 368 32% 624 34% 399 33% 596 34% 2.810 34%

Summe gewährte und 
 geschuldete Vergütung 2.403 1.150 1.836 1.194 1.761 8.344

Gewährte und geschuldete Vergütung im Geschäfts-
jahr 2024
Nach § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vergütungsbericht 
überdieimletztenGeschäftsjahrjedemeinzelnenVorstands-
mitglied gewährte und geschuldete Vergütung zu berichten. 
DenBegriffenliegtfolgendesVerständniszugrunde:
›Der Begriff „gewährt“ erfasst die Vergütung für das Ge-
schäftsjahr, „in dem die derVergütung zugrunde liegende
(ein-odermehrjährige)Tätigkeitvollständigerbrachtwor-
den ist“;
›DerBegriff„geschuldet“erfasst„allerechtlichbestehenden

Verbindlichkeiten über Vergütungsbestandteile, die fällig 
sind, aber noch nicht erfüllt wurden.“ 

Gesamtbezüge des Vorstands im Geschäftsjahr 2024
FürdasGeschäftsjahr2024beliefensichdieGesamtbezüge
desVorstandsfürdieWahrnehmungseinerAufgabenauf8,3
Mio.Euro(Vj.7,6Mio.Euro).DieindividualisierteVergütung
des Vorstands wird in der folgenden Tabelle dargestellt. Da-
bei werden alle festen und variablen Vergütungsbestandteile 
undderenjeweiligerrelativerAnteilanderGesamtvergütung
dargestellt und in den folgenden Abschnitten erläutert.
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Feste Vergütungsbestandteile
Die festen Vergütungsbestandteile des Vorstands (Fixvergü-
tung) beliefen sich im Jahr 2024 insgesamt auf 5,5 Mio. Euro 
(Vj.5,3Mio.Euro)undumfasstendasGrundgehalt,Einzah-
lungen in die Altersvorsorge sowie Nebenleistungen in Form 
vonSachbezügen.Diesebestehen imWesentlichenausder
Dienstwagennutzung, Telefon sowie Versicherungsprämien. 
Die Nebenleistungen sind Vergütungsbestandteil und daher 
von den Vorstandsmitgliedern einzeln zu versteuern. 

Erfolgsabhängige Vergütungsbestandteile
Das Vergütungssystem 2021 sieht eine kurzfristige variable 
Vergütung(STI)sowiemehrjährigevariableVergütungskom-
ponenten mit einem Bemessungszeitraum von drei  Jahren 
vor. Die einzelnen erfolgsabhängigen Vergütungskomponen-
ten sind unten dargestellt.

Kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung (STI 2024)
Das STI 2024 ist ein leistungsabhängiger Bonus mit einem 
einjährigen Bemessungszeitraum und bezieht sich auf das
Ergebnis nach Steuern gemäß des Konzernabschlusses 2024. 
Der Anteil an der gesamten Zielvergütung des Vorstands 
 beträgt 10 %. 

Das Ergebnis nach Steuern für das Geschäftsjahr 2024
erreichte250,5Mio.Euro(Vj.215,8Mio.Euro).Gemäßder
im Vergütungssystem  be schrie be nen Berechnungsmethode 
resultierthierauseineGewährungsquotefürdasBerichtsjahr
2024von170%(Vj.170%).DieAuszahlunginHöhevon1,1
Mio.Euro(Vj.1,1Mio.Euro)erfolgteimerstenQuartal2025.

LTI 2022–2024
Das LTI 2022–2024 ist die leistungsabhängige Vergütungs-
komponentefürdasGeschäftsjahr2022miteinemdreijäh-
rigen Bemessungszeitraum von 2022 bis 2024. Der Anteil 
der LTI-Komponente an der gesamten Zielvergütung des 
VorstandsfürdasGeschäftsjahr2022beträgt20%.

ImAbschlussdesGeschäftsjahres2022wurdeeineLTI-Kom-
ponente 2022–2024 in Höhe von 1,1 Mio. Euro in der Vor-
standsvergütung ausgewiesen. Dies entspricht dem Ziel-LTI 
beieinerZielerreichungvon100%.DiefinaleFestlegungder
Zielerreichung für den Zeitraum 2022–2024 und damit der 
Höhe der LTI-Komponente 2022–2024 wurde anhand der 
durchdasVergütungssystem2021definiertenKriterienund
Schwellenwerte im Rahmen der Erstellung des Abschlusses 
2024 durchgeführt. 

Entsprechend der Gesamtzielerreichung am Ende der Perfor-
mance-Periode und daraus resultierenden Gewährungsquo-
te erfolgt die Auszahlung der LTI-Komponente an die Vor-
standsmitglieder. Die Vorstandsmitglieder erhielten jeweils
am Ende der ersten beiden Geschäftsjahre der Performan-
ce-Periode eine Vorauszahlung in Höhe von 25 % des 
LTI-AuszahlungsbetragesderbetreffendenPerformancePe-
riode bei einer unterstellten Gesamtzielerreichung von 
100 %. Diese Vorauszahlung wird nun am Ende dieser Per-
formance-Periode (31. Dezember 2024) mit der zur Auszah-
lung fälligen Vergütung verrechnet. 

DieuntendargestelltenWertegelten füralleVorstandsmit-
glieder gleichermaßen. Der Ziel-ROCE von 33,5 % (Mittel-
wert 2022–2024) wurde mit einem Durchschnittswert von 
38,2%um4,7Prozentpunkteübertroffen.DieGewährungs-
quoteliegtdementsprechendbei140%.Diebeidennichtfi-
nanziellen Ziele (siehe unten) wurden erfüllt. Daraus resultiert 

LTI 2022–2024

Ziele Gewichtung LTI
Zielerreichung 

2022–2024
Gewährungsquote 

2022–2024

Langfristiges finanzielles Leistungskriterium: ROCE Ø 2022–2024 1 75,0 % +4,7  
Prozentpunkte

140 % 

Nachhaltigkeitsziel Umwelt: Hohe Energieeffizienz unserer Kochsysteme (US Energy Star 2 12,5 % 100 % 100 %

Nachhaltigkeitsziel Kundenzufriedenheit: Net-Promoter-Score (NPS) 3 12,5 % 100 % 100 %

LTI gesamt 130,0 %

1 InderBandbreitezwischen-10/+10ProzentpunkteAbweichungvomZiel-ROCEsinkt/steigtdieGewährungsquoteum10ProzentpunktejevollenProzentpunkt
bis auf 0 % / Maximum von 200 % an.

2 USEnergyStaristeinUS-amerikanischesUmweltzeichenfürenergiesparendeGeräte,Baustoffe,öffentliche/gewerblicheGebäudeoderWohnbauten.DerEnergy
Star bescheinigt z. B. elektrischen Geräten, dass sie die Stromsparkriterien der US-Umweltschutzbehörde EPA und des US-Energieministeriums erfüllen.

3  Der Net-Promoter-Score (NPS) drückt aus, inwiefern zufriedene Kunden bereit sind, unsere Produkte an Freunde oder Geschäftspartner weiterzuempfehlen.

STI 2024
Ziele Ist 2024 Erreichung 2024 Gewährungsquote 2024

Jahresüberschuss 2024 1 250,5 Mio. Euro 114,3 % 170 %

1  InderBandbreitezwischen80%und120%ZielerfüllungsteigtdieGewährungsquoteum10Prozentpunktejevolle2ProzentpunktesteigenderZielerfüllung
bis  maximal 200 % an.
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eineGewährungsquotevonjeweils100%.Entsprechendder
Zielgewichtung beträgt die Gewährungsquote der LTI-Kom-
ponente2022–2024insgesamt130%.DieDifferenzzurbe-
reits für dasGeschäftsjahr 2022 ausgewiesenenVergütung
(30,0 % der Zielvergütung 2022) in Höhe von 0,3 Mio. Euro 
wird der Vorstandsvergütung 2024 zugerechnet (siehe Be-
rechnung Tabelle oben). Die Ausschüttung erfolgt im März 
2025 nach Billigung  des Konzernabschlusses 2024.

Langfristige erfolgsabhängige Vergütung (LTI 2024–2026)
Das LTI 2024–2026 ist die leistungsabhängige Vergütungs-
komponentefürdasGeschäftsjahr2024miteinemdreijäh-
rigen Bemessungszeitraum von 2024 bis 2026. Der Anteil 
der LTI-Komponente an der gesamten Zielvergütung 2024 
des Vorstands beträgt 20 %. 

Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine LTI-Komponente
2024–2026inHöhevon1,3Mio.Euro(Vj.LTI2023–2025:
1,3 Mio. Euro) ausgewiesen. Dies entspricht jeweils dem
Ziel-LTI bei einer unterstellten Zielerreichung von 100 %. Die 
finale Festlegung der Zielerreichung für den zugrundelie-
genden Dreijahreszeitraum 2024–2026 wird anhand der
durchdasVergütungssystem2021definiertenKriterienund
Schwellenwerte im Rahmen der Erstellung des Konzernab-
schlusses 2026 erfolgen. Entsprechend der Gesamtzielerrei-
chung am Ende der Performance-Periode und daraus resul-
tierenden Gewährungsquote erfolgt die Auszahlung der 
LTI-Komponente an die Vorstandsmitglieder im März 2027. 
Die Vorstandsmitglieder erhalten am Ende der ersten beiden 
Geschäftsjahre der Performance-Periode jeweils eine Vo-
rauszahlung in Höhe von 25 % des LTI-Auszahlungsbetrages 
der betreffendenPerformance-Periodebei einer unterstell-
ten Gesamtzielerreichung von 100 %. Diese Vorauszahlung 
wird am Ende der Performance-Periode mit der zur Auszah-
lung fälligenVergütungverrechnet. Sollte die final entspre-
chend den Kriterien des Vergütungssystem gewährte 
LTI-Komponente 2024–2026 unter der kumulierten Voraus-

LTI 2024–2026 

Ziele Gewichtung LTI

Langfristiges finanzielles Leistungskriterium:  
ROCE Ø 2024–2026  1 75,0 %

Nachhaltigkeitsziel Produktqualität: MIS-12-Kennzahl für 
beide Produktkategorien iCombi und iVario 2 12,5 %

Nachhaltigkeitsziel Kundenzufriedenheit: 
Net-Promoter-Score (NPS) 3 12,5 %

1  In der Bandbreite zwischen -10/+10 Prozentpunkte Abweichung vom Ziel-
ROCEsinkt/steigtdieGewährungsquoteum10ProzentpunktejevollenPro-
zentpunkt bis auf 0 %/Maximum von 200 % an.

2  Die MIS-Kennzahl (Month-in-Service) gilt als Gradmesser für die Produktqua-
lität und gibt an, welcher Anteil von produzierten Kochsysteme innerhalb einer 
definierten Zeit (MIS 12 → innerhalb von 12 Monaten) einen technischen Ser-
vice benötigten.

3  Der Net-Promoter-Score (NPS) drückt aus, inwiefern zufriedene Kunden be-
reit sind, unsere Produkte an Freunde oder Geschäftspartner weiterzuempfeh-
len.

zahlung von 50 % des Ziel-LTI liegen, wird RATIONAL eine 
Rückzahlung in entsprechender Höhe fordern. 

Die dargestellten Ziele für die LTI-Komponente 2024–2026 
gelten für alle Vorstandsmitglieder gleichermaßen.

IV. Vergütung ehemaliger Vorstandsmitglieder
Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Dr. Günter Blaschke er-
hielt imJahr2024Erfindervergütungen inHöhevon1Tsd.
Euro(Vj.1Tsd.Euro).

B. Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglieder
 
Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in der Satzung der 
RATIONALAGfestgelegt.DerAufsichtsraterhälteinefixe,an
den Marktgegebenheiten und an der Anregung G.18 des 
DCGK orientierte Vergütung. Der Aufsichtsratsvorsitzende 
und sein Stellvertreter erhalten für den höheren zeitlichen 
Aufwand entsprechend der Empfehlung G.17 des DCGK eine 
höhere Aufwandsentschädigung. Darüber hinaus stehen dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden und seinem Stellvertreter ein 
Dienstfahrzeug inklusive privater Nutzung zur Verfügung 
(Sonstige).

MitderWahldurchdieHauptversammlungam8.Mai2024
sind Frau Clarissa Käfer und Herr Dr. Christoph Lintz neu in 
den Aufsichtsrat berufen worden. Zudem wurde Herr Moritz 
GrasermitWirkungzumselbenTagindenAufsichtsratents-
andt. Herr Dr. Hans Maerz, Herr Dr. Gerd Lintz und Herr Dr.-
Ing Georg Sick standen nicht mehr zurWahl für den Auf-
sichtsrat zur Verfügung und sind mit Wirkung zum Ende
dieser Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausgeschie-
den.

Herr Erich Baumgärtner wurde auf der konstituierenden Auf-
sichtsratssitzung am 14. Mai 2024 zum stellvertretenden 
Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder  
im Geschäftsjahr 2024 in Tsd. Euro

Fest Sonstige Gesamt

WalterKurtz 250 25 275

Erich Baumgärtner 182 2 184

Dr. Hans Maerz 70 4 75

Moritz Graser 98 - 98

Clarissa Käfer 98 - 98

Dr. Christoph Lintz 98 - 98

Dr. Gerd Lintz 53 - 53

WernerSchwind 150 - 150

Dr.-Ing. Georg Sick 53 - 53

Dr.JohannesWürbser 150 - 150

Gesamt 1.201 31 1.232
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C.  Vergleichende Darstellung der Entwicklung der 
 Vorstandsvergütung, der Aufsichtsratsvergütung,   
der Arbeitnehmervergütung und der Ertragslage

Die folgende Darstellung stellt die jährliche Änderung der
Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder mit 
der Änderung der durchschnittlichen Vergütung der Mit-
arbeiter und der Ertragslage der Gesellschaft für die ver-
gangenenfünfGeschäftsjahredar.

Veränderung gegenüber Vorjahr

in % 2020 vs. 2019 2021 vs. 2020 2022 vs. 2021 2023 vs. 2022 2024 vs. 2023

Entwicklung der Vorstandsvergütung  
(amtierende und ehemalige Vorstandsmitglieder)

Dr. Peter Stadelmann -3 +18 -4 +2 +5

Dr.MartinHermann1 - - - +1 +9

Markus Paschmann -2 +35 -2 +4 +11

JörgWalter2 - - +9 +11 +25

PeterWiedemann -2 +17 +13 +4 +6

Entwicklung der Aufsichtsratsvergütung  
(amtierende und ehemalige Aufsichtsratsmitglieder) 3

WalterKurtz -4 +5 +2 0 0

Erich Baumgärtner 4 -5 +5 0 0 +23

Dr.HansMaerz5 -6 +5 0 0 0

Moritz Graser - - - - -

Clarissa Käfer - - - - -

Dr. Christoph Lintz - - - - -

Dr. Gerd Lintz5 -5 +5 0 0 0

WernerSchwind -5 +5 0 0 0

Dr.-Ing. Georg Sick5 -5 +5 0 0 0

Dr.JohannesWürbser -5 +5 0 0 0

Entwicklung der Arbeitnehmervergütung 

Ø Arbeitnehmer (FTEs) 6 - 7 + 10 + 11 + 3 +1

Entwicklung der Ertragslage

Jahresüberschuss RATIONAL AG 7 -33 -65 +92 +174 +40

Konzernjahresüberschuss -53 +54 +50 +15 +17

1  Herr Dr. Martin Hermann wurde zum 1. September 2022 in den Vorstand berufen. Die Vergütung 2022 wurde zur besseren Vergleich-
barkeit entsprechend auf 12 Monate hochgerechnet, um die zeitliche Differenz zu 2023 zu berücksichtigen.

2 HerrJörgWalterwurdezum1.März2021indenVorstandberufen.DieVergütung2021wurdezurbesserenVergleichbarkeitentspre-
chend auf 12 Monate hochgerechnet, um die zeitliche Differenz zu 2022 zu berücksichtigen.

3  Im Jahr 2020 verzichtete der Aufsichtsrat freiwillig auf einen Teil seiner Vergütung aufgrund der Coronakrise und ihrer Auswirkungen auf 
die Geschäftstätigkeit der RATIONAL AG.

4  Herr Erich Baumgärtner ist seit Mai 2024 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender mit entsprechend angepasster Vergütung.
5  Die betreffenden Personen sind mit der Hauptversammlung 2024 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Die Vergütung 2024 wurde zur 

besseren Vergleichbarkeit entsprechend auf 12 Monate hochgerechnet, um die zeitliche Differenz zu 2023 zu berücksichtigen.
6  Bei der Vergütung der Arbeitnehmer wird die im Konzernanhang ausgewiesene Summe der Entgelte (inkl. Sozialabgaben) abzgl. der Vor-
standsvergütungdurchdiedurchschnittlichenFullTimeEquivalents(FTEs)desjeweiligenGeschäftsjahresgeteilt.

7 AusVorsichtsgründenundzurLiquiditätssicherungbeiunserenVertriebstöchternwurden indenGeschäftsjahren2020und2021die
Gewinnausschüttungen der Tochtergesellschaften deutlich reduziert.
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D.  Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über 
die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 
3 AktG

AndieRATIONALAktiengesellschaft,LandsbergamLech

Prüfungsurteile
WirhabendenVergütungsberichtderRATIONALAktienge-
sellschaft,LandsbergamLech, fürdasGeschäftsjahrvom1.
Januar bis zum 31. Dezember 2024 daraufhin formell ge-
prüft,obdieAngabennach§ 162Abs. 1und2AktGimVer-
gütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit §  162
Abs. 3AktGhabenwirdenVergütungsberichtnichtinhaltlich
geprüft.

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungs-
bericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach  
§ 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungs-
urteil erstreckt sich nicht auf den Inhalt des Vergütungs-
berichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil
WirhabenunserePrüfungdesVergütungsberichts inÜber-
einstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG unter Beachtung des 
IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungs-
berichts nach §162 Abs. 3 AktG (IDW PS 870(09.2023))
durchgeführt.UnsereVerantwortung nach dieserVorschrift
und diesem Standard ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Wirtschaftsprüfers“ unseres Vermerks weitergehend
beschrieben.Wir haben alsWirtschaftsprüferpraxis dieAn-
forderungen des IDW-Qualitätsmanagementstandards an-
gewendet. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschafts-
prüferordnungundderBerufssatzungfürWirtschaftsprüfer/
vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an 
die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats
Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Vergütungsberichts, einschließlich der dazu-
gehörigenAngaben,derdenAnforderungendes§ 162AktG
entspricht. Ferner sind sie verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstel-
lung eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehö-
rigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
(d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögens-
schädigungen) oder Irrtümern ist.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob im Vergütungsbericht in allen wesentlichen 
 Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG ge-
macht worden sind, und hierüber ein Prüfungsurteil in einem 
Vermerk abzugeben.

WirhabenunserePrüfungsogeplantunddurchgeführt,dass
wir durch einen Vergleich der im Vergütungsbericht gemach-
tenAngabenmitdenin§ 162Abs. 1und 2AktGgeforderten
Angaben die formelle Vollständigkeit des Vergütungsberichts 
feststellenkönnen.InEinklangmit§ 162Abs. 3AktGhaben
wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche 
Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemes-
seneDarstellungdesVergütungsberichtsnichtgeprüft.

Umgang mit etwaigen irreführenden Darstellungen
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Ver-
antwortung, den Vergütungsbericht unter Berücksichtigung 
der Kenntnisse aus der Abschlussprüfung zu lesen und dabei 
für Anzeichen aufmerksam zu bleiben, ob der Vergütungsbe-
richt irreführende Darstellungen in Bezug auf die inhaltliche 
Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der 
einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des 
Vergütungsberichts enthält. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten 
zu dem Schluss gelangen, dass eine solche irreführende Dar-
stellungvorliegt,sindwirverpflichtet,überdieseTatsachezu
berichten.WirhabenindiesemZusammenhangnichtszube-
richten. 

München, den 4. März 2025

Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dirk Bäßler Johanna Pickl
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
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